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DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7228/1-Pr 1/92 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 3503/J-NR/1992 

3'153 lAB 

1992 -11- 1 9 
zu :3503 /J 

Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Graff und Kollegen 
haben an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend Zahl 
der Untersuchungshäftlinge in Wien, gerichtet und folgende 

Frage gestellt: 

"Wieviele Personen befinden sich derzeit beim Landes
gericht für Strafsachen Wien in Untersuchungshaft? 

Gebeten wird um eine Aufgliederung in dreifacher Hin

sicht, und zwar 

- nach der bisherigen Haftdauer 
- nach der Art des Deliktes 
- nach der H6he der Strafe." 

Ich beantworte diese Frage wie folgt: 

Nach der aus Anlaß der Anfrage durchgeführten Erhebung be

fanden sich zum Stichtag 1.10.1992 beim Landesgericht für 
Strafsachen Wien 895 Personen in Untersuchungshaft (nicht 
berücksichtigt sind Personen, die sich in Auslieferungs
oder Strafhaft befinden oder die für andere Gerichte im 
Gefangenenhaus des Landesgerichts für Strafsachen Wien in
haftiert sind; erfaßt sind hingegen auch die in den Außen
stelien befindlichen untersuchungshäftlinge). 
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, 

Aufgliederung nach der 
weniger als 1 Monat (= 

dem 1. 9 • 19 9 2 ) 

weniger als 2 Monate, 
weniger als 3 Monate, 

- 2 -

Haftdauer: 
Einlieferung 

mindestens 1 

mindestens 2 

nach 

Monat 
Mo.nate 

287 

176 

143 

weniger als 6 Monate, mindestens 3 Monate 201 

weniger als 1 Jahr, mindestens 6 Monate 79 

mindestens 1 Jahr und darüber 9 

Aufgliederung nach Art der Delikte: 
Delikte gegen Leib und Leben (§§ 75-95 StGB) 95 

Delikte gegen die Freiheit (§§ 99-110 StGB) 49 

Delikte gegen fremdes Verm8gen 

(§§ 125-168 StGB) 
Delikte gegen die Sittlichkeit 

(§§ 201-221 StGB) 
Delikte nach dem Suchtgiftgesetz 
sonstige Delikte 

Aufgliederung nach der H8he der angedrohten 
bis zu 1 Jahr 
bis zu 2 Jahren 
bis zu 3 Jahren 
bis zu 5 Jahren 
bis zu 10 Jahren 
mehr als 10 Jahre 

i 

18~vember 1992 

. ~~. 
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500 

38 

147 

66 

Strafe: 
46 

12 

105 

359 

172 

201 
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